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RS OGH 1966/12/15 5Ob302/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1966

Norm

ABGB §521 E

ABGB §847

GBG §12 Abs2

LiegTeilG §3

Rechtssatz

Die auf einer ganzen Liegenschaft einverleibte Dienstbarkeit hindert die Abschreibung bestimmter Grundstücke unter

Mitübertragung der Dienstbarkeit auch dann nicht, wenn auf dem abgeschriebenen Grundstück die Dienstbarkeit

nicht ausgeübt werden kann.
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